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$ ÖFFENTLICHE
BEKANNTMACHUNG
der Stadt Drolshagen

Betr.: Bebauungsplan Nr. 33 der Stadt Drolshagen für den „Gewerbepark
Scheda", Drolshagen-Scheda
-Bekanntmachung der Durchführung des Anzeigeverfahrens

gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauG'B)
Der von'der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen am
17.2.1994 als Satzung beschlossene

Bebauungsplan Nr. 33 der Stadt Drolshagen tür den
„Gewerbepark Scheda", Drolshagen-i
(sregierung Arnsberg (Höhere Verwaltungsbehörde) am 8.3.

1994 gemäß § 1T des Baugesetzbuches in der z. Z. geltenden Fassung
angezeigt worden.
Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 16.6.1994 erklärt, daBderBebau-
ungsplan keine Recfttsvqrschriften verletzt (Az.^35.2.1-2.4-OE-5/94).
Die Grenzen des Plangebietes sind aus dem am Schluß dieser Bekannt-
machung veröffentlichten Ubersichtsplan ersichtlich.
Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung wird vom Tage der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ab bei der^ Stadtverwaltung
Drolshagen, Sfadtbauamt, Dechant-Fischer-Straße 7, 57489 Drolsha-
aen, zu iedermanns Einsicht während der Dienststunden der Verwaltui
bereitaehatten.
Verlangen Auskunft erteilt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 des
Baugesetzbuches (BauGB) über die Entschädigung von etwaigen durch
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachtejlen sowie über die
Fälligkeit und aas Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche
wird hingewiesen.

)rschriften des §215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Danach
ist die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn: 1 und 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- oder Formvorschriften dann unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Tage dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Drolshagen geltend gemacht wor-
den ist.
Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von
sieben Jahren seitdem Tage dieser Bekanntmachung schriniich gegen-
über der Stadt Drolshagen geltend gemacht worden sind.

, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-l Der Sachverhalt, der die''
ten oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen.
Die Verletzung von^/erfahrens- oderyormvorschriften der Gemeindeord-
lung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes kann gemäß § 4
<bs7 6 der Gemeindeordnung (GO NW) nach Ablauf eines Jahres seit

acht werden, es sei denn
») eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
3) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäB öffentlich bekanntgemacht,
worden,

;) der Stadtdtrektor hat den Ratsbeschluß vorher beanstandet
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Drg|<Tagen

[zte Rechtsvorschrift unddfe Tatsa-
ehe bezeichnet worden, die den Manael eraibt.

Drolshagen,23.Juni 1994
Az.: 622^21/33

Der Bürgennelater
gez.Jeck
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